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RS OGH 1971/10/6 3Ob101/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1971

Norm

EO §7 Bb2

EO §10a B

Rechtssatz

Unter dem Begri1 "Gehalt" ist im allgemeinen der Nettogehalt zu verstehen. Wäre der Bruttogehalt oder der um

weitere Abzüge (als gesetzliche Abzüge und Abzug der Familienbeihilfe) verringerte Gehalt gemeint, müßte dies im

Exekutionstitel ausdrücklich angeführt sein.
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